
Nach dieser Ansicht wäre der Ersatzanspruch des H gegen S um den Mitverursachungs-
anteil des A (40%) zu kürzen.
dd) Lösung nach jeweiligem Einzelfall. Um zu einem sachgerechten Ergebnis zu gelangen,
muss der Sinn und Zweck der jeweiligen Haftungsprivilegierung berücksichtigt werden. Der
innerbetriebliche Schadensausgleich, welcher einer gesetzlichen Haftungsprivilegierung
gleichzustellen ist, soll eine unbillige Verschiebung des Organisations- und Betriebsrisikos
vom Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer verhindern. Der Arbeitgeber soll das Betriebsrisiko
tragen und dieses nicht durch sein Direktionsrecht auf den Arbeitnehmer abwälzen. Darüber
hinaus darf der Arbeitgeber gegenüber betriebsfremden Dritten nicht dadurch privilegiert
werden, dass er sich zur Ausübung seiner Tätigkeit eines Dritten (= Arbeitnehmer) bedient
und einen eigenen Schaden, welcher durch den Arbeitnehmer und den Dritten herbeigeführt
wird, vollständig vom Dritten fordern kann.
Der innerbetriebliche Schadensausgleich ist damit im Gegensatz zu § 1664 I BGB keine

Schutznorm, die gegenüber Dritten im Außenverhältnis Rechtswirkung entfaltet, sondern
lediglich ein Schutzinstrument des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber im Innenver-
hältnis.
Es ist somit die Ansicht einer Kürzung des Anspruchs des Geschädigten um den Mitver-

antwortungsanteil des privilegierten Schädigers vorzuziehen (OLGZ 1969, 157 [158 f.]; OLG
Nürnberg r + s 2014, 580 [583]; Staudinger/Vieweg aaO BGB § 840 Rn. 64).

Hinweis: AA Schaub/Link, Arbeitsrechts-Handbuch, 16. Aufl. 2015, § 59 Rn. 52, der eine umfassende
Haftung des Drittschädigers gegenüber dem Arbeitgeber annimmt, wobei der Dritte dann den Arbeit-
nehmer gem. §§ 840 I, 426 BGB in Regress nehmen könne. Der Arbeitnehmer habe dann gegenüber
dem Arbeitgeber einen entsprechenden Freistellungsanspruch. Gleichwohl wird auch bei dieser Ansicht
das Insolvenzrisiko des Arbeitgebers auf den Arbeitnehmer übertragen, sodass diese „Lösung zulasten
des Privilegierten“ aus den bereits oben genannten Gründen (B. II.4.b)bb)) abzulehnen ist.

III. Ergebnis
H hat somit einen Anspruch gegen S aus § 823 I BGB. Hinsichtlich der Anspruchshöhe ist
zwischen der echten Gesamtschuld (2.000 EUR) und der gestörten Gesamtschuld (238.800
EUR = 60% von 398.000 EUR) zu differenzieren.
Insgesamt beläuft sich damit der deliktische Schadensersatzanspruch gegen S auf 240.800

EUR. S kann seinerseits den A gem. §§ 840 I, 426 BGB in Regress nehmen, wobei sich dieser
auf 800 EUR beschränkt.
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& SACHVERHALT
M und F sind seit zehn Jahren verheiratet und leben auf einem Bauernhof in einem kleinen
Dorf in der Nähe von Münster. Während die ersten Jahre ihrer Ehe glücklich verliefen,
kommt es seit einigen Monaten vermehrt zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Eheleuten.
Sie leben zwar weiterhin gemeinsam auf ihrem Hof und teilen sich Tisch und Bett, emotional
haben sie sich aber entfremdet. Über eine Trennung oder gar Scheidung haben bislang weder
M noch F nachgedacht.
Neben den Eheleuten wohnt B, der Bruder der F, der bemerkt, dass F unglücklich ist. Als

großer Bruder hatte er schon immer einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und möchte, dass

* Die Autorin Wendeburg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für deutsches, ausländisches und internationales Straf-
und Strafverfahrensrecht (Prof. Dr. Bettina Weißer) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

es kommt darauf an ...
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sich F von M trennt, damit sie endlich wieder glücklich ist. Er weiß jedoch, dass F sich
niemals scheiden lassen würde, um sich nicht dem „Gerede“ der Leute im Dorf auszusetzen.
Aus Mitgefühl mit seiner kleinen Schwester will er sich der Sache annehmen.
Eines Abends in der Dorfkneipe sucht er Rat bei seinem Kollegen K. Er erzählt K, dass

er beschlossen hat, M zu töten. Er wolle sich dem M in einem „offenen Kampf – Mann
gegen Mann“ stellen. K bestärkt B in seinem Vorhaben. M sei nicht der richtige Partner
für F und behandle diese schlecht. Durch den Tod des M könne F endlich aus ihrer
verfahrenen Situation befreit werden. Er gibt aber zu bedenken, dass ein offener Kampf
riskant sei, da M gut in Form sei und der Kampf daher womöglich zugunsten des M
ausgehe. Deshalb schlägt er B vor, M doch besser mit einem Ast von hinten auf seinem
sonntäglichen Waldspaziergang zu erschlagen. Dies überzeugt B schließlich, seinen Plan zu
ändern.
Am darauffolgenden Sonntag begibt sich B in den Wald, um seinen Entschluss in die Tat

umzusetzen. Als M – wie von B erwartet – auf der Lichtung erscheint, springt B aus seinem
Versteck und schlägt ihm von hinten mit einem schweren Ast auf den Kopf. M sackt lebens-
gefährlich verletzt zusammen.
B bemerkte dabei nicht, dass F dem M an diesem Sonntag gefolgt war, um sich mit ihm

nach einem erneuten Streit auszusprechen. Anders als M hatte F ihren Bruder B bereits vor
dem Angriff in seinem Versteck ausgemacht und auch seine deliktischen Absichten durch-
schaut. Ihr wäre es ein Leichtes gewesen, den auch für sie erkennbar lebensgefährlichen
Schlag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu verhindern, weil sie zutreffend
annimmt, der B werde von seinem Vorhaben Abstand nehmen, sobald sie sich zu erkennen
gibt und den B zur Aufgabe auffordert. F sieht jedoch ihre Gelegenheit, die unliebsame Ehe
mit M zu beenden und verlässt den Wald ohne Rettungsbemühungen zu ergreifen und über-
lässt M so bewusst seinem Schicksal. Zu Hause angekommen ist sie sich sicher, dass nun jede
Hilfe für M zu spät kommt.
Auch B nimmt zutreffend an, dass M ohne ärztliche Hilfe in Kürze sterben werde. Als er

M blutend am Boden liegen sieht, überkommt ihn allerdings Mitleid und er beschließt, M zu
retten. B greift zu seinem Mobiltelefon und ruft anonym bei der Polizeidienststelle an. Er teilt
dem Polizeibeamten nur mit, es gebe „im Wald einen Notfall“. Nähere Angaben zum
genauen Tatort, geschweige denn dazu, um welchen Wald im Stadtgebiet oder welche Art
von Notfall es sich handelt, macht er nicht. Bevor der Polizeibeamte weitere Rückfragen
stellen kann, legt B auf. Um nicht gesehen zu werden, verschwindet er schnell vom Ort des
Geschehens.
Durch den Anruf von B alarmiert, startet die Polizei eine große Suchaktion. Glücklicher-

weise beginnen die Beamten ihre Suche in genau dem Wald, in dem der schwer verletzte M
liegt. M wird aufgefunden, in ein Krankenhaus gebracht und kann durch eine Notoperation
gerettet werden.

Bearbeitervermerk: Bitte erstellen Sie ein Gutachten zur Strafbarkeit von B, K und F. Beschränken Sie
die Prüfung auf Tötungsdelikte. Es ist dabei davon auszugehen, dass B, K und M nicht aus niedrigen
Beweggründen gehandelt haben.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES B GEM. §§ 212, 211, 22 STGB
B könnte sich gem. §§ 212, 211 II Gruppe 2 Var. 1, 22 StGB wegen versuchten Mordes
strafbar gemacht haben, indem er M mit einem Ast auf den Kopf schlug.

I. Nichtvollendung/Versuchsstrafbarkeit
Da M noch lebt, ist der Mord nicht vollendet. Der versuchte Mord ist gem. §§ 23 I Var. 1, 12
I StGB strafbar.

II. Tatentschluss
B wollte M erschlagen, um so die F aus ihrer Ehe zu befreien und war damit ent-
schlossen, M zu töten. Der Tatentschluss des B müsste jedoch auch die Verwirklichung
eines Mordmerkmals umfassen. B wollte M von hinten erschlagen. Daher könnte er den
Entschluss gehabt haben, den M heimtückisch zu töten. Heimtückisch handelt, wer die
Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt (BGHSt 2, 251; 50, 16
[28]). Arglos ist das Opfer, wenn es sich zur Zeit der Tat keines Angriffs auf seine
körperliche Unversehrtheit versieht. Wehrlosigkeit liegt vor, wenn das Opfer aufgrund
seiner Arglosigkeit zur Verteidigung außerstande oder in seinen Verteidigungsmöglich-
keiten beschränkt ist. B wollte M von hinten auf seinem sonntäglichen Waldspaziergang
erschlagen. Er ging davon aus, M werde nicht damit rechnen, dass er während des

versuchter Mord

Tatentschluss
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